
Schulentwicklungsplanung

Machbarkeitsstudie Grundschule: 
Raumprogramm

Weiterführende Schulen: 
Handlungsoptionen



Zeitplan

• Bau einer Grundschule auf dem Areal Böhler 

Die Verkaufs- und Vertragsverhandlungen sind         
noch nicht abgeschlossen

• Weiterführende Schulen, Entscheidung über 
Schulstruktur 23.11.2021 ASS, 16.12.2021 Rat

• Ergebnisse der Machbarkeitsstudie 
Grundschulen bis Sommer 2022 ausgewertet 
und mit Priorisierung für die Haushalte 2023 ff. 
anmelden, vorab in ASS beraten



Schulraumsituation Grundschule heute, Beispiel 3- zügige Schule

• 12 Klassen mit  60 qm 720 qm

• 75 % Ganztag = 9 Klassenräume    60 qm 630 qm

Gesamt =           1350 qm

• Steigt die Ganztagsquote steigt der Raumbedarf weiter. Bei 100 
% Ganztag würden 24 Räume mit 30 qm benötigt = 1.440 qm. 
Somit mehr Raum als im  neuen Raummodell der externen 
Schulentwicklungsberatung.



Schulraumsituation zukünftig, Modell Schulentwicklungsplanung

• 12 Klassen mit 90 qm = 1.080 qm

• Pro Zug ein Mehrzweckraum 3 x 60 qm =    180 qm

• Pro Zug ein Differenzierungsraum 3 x 30 qm      =      90 qm

• Die Gutachterin würde im Bereich Diff. Räume sogar auf 15 qm 
gehen, hier ist es aber im Regelfall einfacher einen halben 
Klassenraum (daher die 30 qm) zu nehmen.

Gesamt   =  1.350 qm

Mit diesem Modell werden 100 % Ganztag abgedeckt, dies ist 
zukunftssicher.



Auszug SEP Martinusschule -Raumbestand



Auszug SEP Martinusschule –
zusätzl. Raumbedarf



Flächenüberprüfung SEP



Umsetzung Bestand



Umsetzung Lösung SEP



Weiterführende Schulen

Vorschläge aus dem Gutachten

Alternative 1

• Mataré-Gymnasium und Städt. Meerbusch Gymnasium 
werden beide auf 6-Züge ausgebaut

• Maria-Montessori-Gesamtschule wird 6-zügig 
ausgebaut

• Realschule Osterath bleibt 4-zügig



Alternative 2

• Städt. Meerbusch Gymnasium wird 7-zügig 

• Mataré-Gymnasium bleibt 5-zügig

• Maria-Montessori-Gesamtschule wird 6-zügig

• Realschule Osterath bleibt 4-zügig



Alternative 3 

Elternbefragung durch den Schulträger

§ 78 Abs. 4 SchulG

Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Träger sind gemeinsam mit dem Land für eine 
zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der Schulen verantwortlich. Sie sind 
verpflichtet, Schulen oder Bildungsgänge des Berufskollegs zu errichten und 
fortzuführen, wenn in ihrem Gebiet ein Bedürfnis dafür besteht und die Mindestgröße 
(§ 82) gewährleistet ist. Ein Bedürfnis besteht, wenn die Schule im Rahmen der 
Schulentwicklungsplanung erforderlich ist, damit das Bildungsangebot der Schulform 
in zumutbarer Entfernung wahrgenommen werden kann. 

§ 82 Abs. 7 (Beispiel für die Gründung einer zweiten Gesamtschule)

Gesamtschulen müssen bis Klasse 10 mindestens vier Parallelklassen pro Jahrgang 
haben. Wird diese Mindestgröße unterschritten, kann eine Gesamtschule fortgeführt 
werden, wenn sich aus der Schulentwicklungsplanung ergibt, dass dies im 
Planungszeitraum nur vorübergehend der Fall ist und den Schülerinnen und Schülern 
der Weg zu einer anderen Gesamtschule mit mindestens vier Parallelklassen pro 
Jahrgang nicht zugemutet werden kann.

Geht man nun im Wege einer Elternbefragung auf das Bedürfnis der Eltern ein (mind. 
100 Schüler*innen), besteht ein Errichtungsbeschluss. Vor der Elternbefragung soll 
eine mögliche Finanzierung der Maßnahme geklärt sein.



Machbarkeit weiterführende Schulen

Der Beginn der Planungen für die 
Erweiterung der weiterführenden 
Schulen erfolgt, wenn die Entscheidung 
über die zukünftige Schulstruktur 
getroffen ist.

Erste Ideenskizzen für Gesamtschule 
und Gymnasien werden zur Zeit 
entwickelt, diese können allerdings 
nicht umfänglich sein.



Zeitplan

• Bau einer Grundschule auf dem Böhler Areal

Die Verhandlungen mit dem Grundstücks-

eigentümer sind noch nicht abgeschlossen.

• Beschluss über die Schulstruktur 
weiterführende Schule vorgesehen 23.11.2021 
ASS, 16.12.2021 Rat

• Ergebnisse Machbarkeitsstudie Grundschulen 
mit Priorisierung und Mittelanmeldung 2023 ff 
im Sommer 2022


